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■ Kündigung nach
zwei Wochen kostet
2000 Euro.
■ Dienstzeugnisse
haben nur wenig 
Aussagekraft.

Wenn Mitarbeiter nur kurz bleiben, kommt das den Arbeitgeber teuer

Fehlbesetzungen – ein
hoher Kostenfaktor

Wien. Personal ist nicht
nur eine maßgebliche Res-
source eines Unterneh-
mens, es stellt auch einen
der größten Kostenfaktoren
dar. Besonders Fehlbeset-
zungen kommen ein Unter-
nehmen sehr teuer.

„In vielen Firmen werden
die finanziellen Folgen un-
terschätzt, wenn ein Mitar-
beiter nicht dem Anforde-
rungsprofil seines Arbeits-
platzes entspricht“, weiß
Jörn Hadenfeldt, Geschäfts-
führer des Linzer Personal-
Leasing-Unternehmens Hof-
mann. So schlage sich bei-
spielsweise die Kündigung
eines Mitarbeiters nach 14
Tagen mit durchschnittlich
2000 Euro zu Buche. Neben
1500 Euro Lohnkosten müs-
se man noch rund 500 Euro
Rekrutierungs- und Pro-
zesskosten wie etwa für Be-
werbungsgespräche und
Einschulung dazurechnen.

Hohes Einsparpotenzial
„Entscheidet das Unterneh-
men oder der Mitarbeiter
nach drei Monaten, das
Dienstverhältnis zu been-
den, sprechen wir bereits
über einen finanziellen
Ausfall in der Höhe von
10.000 bis 12.000 Euro. Wo-
bei in diesem Fall noch
nicht der Produktionsaus-
fall eingerechnet ist, der
durch die nicht erfüllten Er-
wartungen des Unterneh-
mens an den Mitarbeiter
entstanden sind“, sagte Ha-
denfeldt bei der Personal

Von Rainald Edel

Austria Messe. „Hier liegt
deutlich mehr Einsparungs-
potenzial als im Verhandeln
von Preisnachlässen bei
den Stundensätzen.“

Bevor noch das erste Stel-
leninserat geschalten wird,
sollten deshalb die Anforde-
rungen an die zukünftige
Arbeitskraft feststehen. Nö-
tig ist auch die Analyse des
Arbeitsplatzes in Hinblick
auf Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, meint Haden-
feldt. „Nur, wenn die Anfor-
derungen, die der Job bezie-
hungsweise das Unterneh-
men mit sich bringen, zu
hundert Prozent verstanden
sind, kann der geeignete
Mitarbeiter ausgewählt und
somit eine Fehlbesetzung
mit hoher Wahrscheinlich-
keit vermieden werden“, be-
tont der Geschäftsführer.

Um sicher zu gehen, dass
der Bewerber für den Job
geeignet ist, ruft Hadenfeldt
mit Zustimmung des Be-
werbers bei dessen letzten

beiden Dienstgebern an
und schildert ihnen die in
Aussicht stehenden Aufga-
ben. „Aus den Reaktionen
der Ex-Chefs lässt sich oft
sehr gut ableiten, ob ein
Kandidat geeignet ist oder
nicht“, so der Personalprofi.
Von Dienstzeugnissen hält
er eher weniger, da Mitar-
beiter ein Recht auf ein po-
sitives Dienstzeugnis hät-
ten.

Don’ts am ersten Tag
Ein wesentlicher Faktor für
eine erfolgreiche Einstel-
lung sei die Vorbereitung
des neuen Mitarbeiters auf
den Arbeitsstart. Der Kandi-
dat sollte laut Hadenfeldt
detailliert aufgeklärt wer-
den, was alles am ersten Ar-
beitstag nicht passieren
darf. „In den ersten 24
Stunden entscheidet sich,
ob jemand in der neuen be-
ruflichen Umgebung positiv
auffällt und den Arbeits-
platz als angenehm empfin-

det, oder ob es die ersten
Probleme gibt, die rasch zu
einer Trennung führen kön-
nen“, schildert Hadenfeldt.

Eine Alternative zur Per-
sonalsuche ist die Inan-
spruchnahme von Zeitarbei-
tern über sogenannte Perso-
naldienstleister. „Zeitarbeit
ist nicht nur ein effektives
Instrument zur Flexibilisie-
rung der Personalkosten,
sondern ist für viele Unter-
nehmen auch ein Weg, ge-
eignete Arbeitskräfte zu fin-
den“, meint Hadenfeldt.
Nach einem gewissen Beob-
achtungszeitraum können
die Unternehmen dann die
geleasten Zeitarbeiter auch
dauerhaft anstellen – eine
Option, die gerne in An-
spruch genommen wird,
wie Hadenfeldt aus eigener
Erfahrung weiß. Rund 60
Prozent seiner Mitarbeiter
verliert das Personal-Lea-
sing-Unternehmen auf die-
se Weise jährlich an seine
Kunden. ■

Wer ist der Richtige für den Posten? Diese Frage entscheidet über viel Geld. Foto: bilderbox

■ Der Ministerrat hat in seiner 34. Sitzung gestern,
Mittwoch, unter anderem folgende Berichte ange-
nommen:

Bericht der Familienministerin über den nationalen
Aktionsplan für die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen (NAP) und dessen Umsetzungsbericht.
Der Aktionsplan, der im Anschluss an den UNO-
Weltkindergipfel 2002 erstellt wurde, enthält unter
anderem Maßnahmen zur Stärkung des Rechts der
Kinder auf Selbstbestimmung, zur Stärkung der Fa-
milie sowie Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt. Be-
reits umgesetzt wurden die Senkung des aktiven
Wahlalters auf 16 Jahre, die Flexibilisierung des
Kinderbetreuungsgeldes sowie die Erhöhung des
Mehrkindzuschlages.

Bericht des Umweltministers über die Abfallwirt-
schaftsgesetz-Novelle, mit der die rechtlichen Rah-
menbedingungen zur Umsetzung der europäischen
Batterie-Richtlinie geschaffen wurden. Damit wird
den europarechtlichen Vorgaben über den Umgang
mit Batterien nachgekommen. So wird in der Novel-
le die Verpflichtung der Hersteller zur unentgeltli-
chen Rücknahme von Batterien festgelegt, wobei der
Hersteller-Begriff definiert werden musste. Außer-
dem schreibt die Novelle verpflichtend die Einrich-
tung von Sammelstellen vor.

Bericht der Außenministerin betreffend das Abkom-
men zwischen Österreich und der Republik Mol-
dau über die polizeiliche Zusammenarbeit. Die-
sem Abkommen liegt ein bereits unterzeichnetes
Memorandum der Innenminister beider Länder zu-
grunde. Nun sollen die rechtlichen Grundlagen für
ein Regierungsübereinkommen geschaffen werden,
das Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll. Da-
mit wird die operative Zusammenarbeit – insbeson-
dere der Informations- und Datenaustausch – zwi-
schen den polizeilichen Behörden Österreichs und
der Republik Moldau erleichtert. ■

■ Amtlich
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Höchstgerichte in Österreich – Änderungen unerwünscht
■ Kooperation zwi-
schen VfGH, VwGH
und OGH funktioniert.

Wien. Ein „Supreme Court“
als eine Art letztentschei-
dende Instanz in allen Fäl-
len soll der Verfassungsge-
richtshof (VfGH) nicht wer-
den. Darüber waren sich die
Teilnehmer der Diskussion
über die österreichischen
Höchstgerichte und deren
Verhältnis zueinander ges-
tern, Mittwoch, weitgehend
einig.

Denn das Kooperations-
verhältnis zwischen dem
Obersten Gerichtshof (OGH),
dem Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) und dem VfGH
funktioniere besser als in
vielen anderen Staaten, wie
der VfGH-Richter Christoph
Grabenwarter ausführte.

Auch VwGH-Präsident
Clemens Jabloner verteidig-
te das bestehende System
mit dem Hinweis, dass es
relativ wenige Widersprü-
che in der Judikatur gäbe.

Mehr Kompetenzen für
ihr Gericht im Bereich des
Grundrechtsschutz forderte
die Präsidentin des OGH,
Irmgard Griss, ein. Ange-
sichts der 90.000 offenen
Akten beim Europäischen
Gerichtshof für Menschen-
rechte müsste man auf na-
tionaler Ebene Abhilfe
schaffen.

Erst diesen Sommer hatte
der OGH selbst den Zugang
zum OGH bei Grundrechts-
verletzungen im Strafver-
fahren beträchtlich erwei-
tert.

Auch der Präsident des
Österreichischen Rechtsan-
waltskammertages (Örak),

Gerhard Benn-Ibler, sieht
neben dem VfGH auch den
OGH als Schützer der
Grundrechte zuständig.

Nein zu einer 
Gesetzesbeschwerde
Der Einführung einer Geset-
zesbeschwerde, mit der Par-
teien beim VfGH die Aufhe-
bung von Verordnungen
und Gesetzen verlangen
können, standen die Disku-
tanten kritisch gegenüber.
Griss wies auf die dadurch
entstehenden Kosten hin
und meinte, den Rechts-
schutz auch anders verbes-
sern zu können. So sollten
etwa die Gerichte erster In-
stanz Gesetze anfechten
können – ein Vorschlag, den
auch Heinz Mayer, Dekan
der rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Uni Wien
begrüßte. ■ Seite 5

Der Verfassungsgerichtshof am Judenplatz ist neben dem Verwaltungsgerichtshof
und dem Obersten Gerichtshof eine der letzten Entscheidungsinstanzen. Foto: apa


